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Aufnahmeantrag 
 

Ich beantrage die Mitgliedschaft im Bürgerverein Französisch Buchholz e.V. 
Die Satzung (Seiten 3 und 4) und die Beitragsordnung (Seite 4) des Vereins erkenne ich an. 
Mir ist bekannt, dass meine nachfolgenden personenbezogenen Daten mit der Aufnahme in den Verein für die Verfol-
gung des Vereinsziels und für die Mitgliederbetreuung und -verwaltung erhoben werden. 
Hinweis: Die Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft aufbewahrt, es sei denn, bestimmte Daten dürfen erst nach dem Ablauf 
einer gesetzlichen - z.B. steuerlichen - Aufbewahrungspflicht gelöscht werden. Näheres zum Datenschutz kann der Vereinsinternetsei-
te entnommen werden: https://buergerverein-franzoesisch-buchholz.de/datenschutzerklaerung/ 
 

   
Name Vorname Titel 

   
Straße und Hausnummer Postleitzahl Ort 

   
Beruf/Tätigkeit Geburtsdatum Festnetztelefon 

  
Mobiltelefon/Handy E-Mail-Adresse 

 
Die vereinsinterne Kommunikation erfolgt vor allem per E-Mail. Ich willige ein, dass meine E-Mail-Adresse für andere 
Mitglieder sichtbar ist. 
 

Der Verein berichtet über seine Vereinsarbeit auf der 
• Vereinsinternetseite [ https://buergerverein-franzoesisch-buchholz.de/ ] und auf 
• Facebook [ https://www.facebook.com/franzoesischbuchholz/ ]. 
Öffentliche Anliegen des Vereins werden zudem mittels Pressemitteilungen des Vorstands an journalistische und soziale 
Medien bekannt werden. 
Ich willige ein, dass dabei Bilder von oder mit mir sowie mein Name und Vorname wiedergegeben werden können. 
 

Meine Einwilligungen sind freiwillig. Mir ist bekannt, dass ich diese jederzeit widerrufen kann. 
 
Im Regelfall sind die Mitglieder natürliche Personen im Erwachsenenalter, die bis zum 31. März eines Jahres den Mit-
gliedsbeitrag in Höhe von 30 Euro zahlen. Abweichungen können der Beitragsordnung entnommen werden. Das Ver-
einskonto wird geführt bei der Berliner Sparkasse 
          IBAN: DE56 1005 0000 0190 5467 19 
          BIC: BELADEBE 
 

Bitte ankreuzen: 
 

 Ich überweise den Mitgliedsbeitrag auf das Vereinskonto. 
 

 Ich bitte, den Mitgliedsbeitrag mittels Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 
Hinweis: Bitte mit dem Aufnahmeantrag das SEPA-Basis-Lastschrift-Mandat (Seite 2) einreichen. 

 
 
 

    
Ort Datum  Unterschrift 
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SEPA-Basis-Lastschrift-Mandat 
 
Ich ermächtige/Wir ermächtigen den Bürgerverein Französisch Buchholz e.V., Zahlungen von meinem/unserem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von dem Bürgerverein 
Französisch Buchholz e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: 
Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Name des Kontoinhabers/der Kontoinhaberin  
Straße, Hausnummer  

Postleitzahl  
Ort  

Land (wenn nicht Deutschland)  
Kreditinstitut  

IBAN  
BIC  
Ort  

Datum  
 
 

Unterschrift des Kontoinhabers/der Kontoinhaberin  
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Satzung 
 

§ 1 Name und Sitz des Vereins 
Der Verein führt den Namen „Bürgerverein Französisch Buchholz“. Er hat seinen Sitz im Ortsteil Französisch Buchholz des Bezirks Pankow von 
Berlin und ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Nr. 13048 eingetragen. 
 

§ 2 Zweck des Vereins 
(1) Der Bürgerverein Französisch Buchholz e.V. fördert die gemeinsame Tätigkeit seiner Mitglieder zur Erforschung und Darstellung der Heimatge-

schichte des Ortsteiles und bezieht dabei andere interessierte Bürger ein. 
(2) Der Verein setzt sich für den Erhalt des Ortsnamens sowie der Pflege der hugenottisch-französischen Tradition ein. 
(3) Der Verein nimmt Einfluss auf die geistig-kulturelle Entwicklung des Ortsteiles. 
(4) Die Zwecke des Vereins werden insbesondere durch 

• Öffentlichkeitsarbeit; 
• die Durchführung eigener Ausstellungen und Veranstaltungen; 
• die Organisation und Betreuung heimatkundlicher Führungen; 
• die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Interessengemeinschaften insbesondere in Pankow-Französisch Buchholz, die sich ver-

gleichbar betätigen und sofern diese gemeinnützig sind 
erreicht. 

(5) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 3. Abschnittes der Abgabeordnung (Steuerbegünstigte 
Zwecke). Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die sat-
zungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Der Verein ist keiner 
politischen Partei und konfessionellen Gruppierung verpflichtet. 

 

§ 3 Mitgliedschaft 
(1) Mitglieder des Vereins können werden: 

a) natürliche Personen, 
b) Körperschaften, Vereinigungen und Unternehmen u.a. juristische Personen, die den Sinn und Zweck des Vereins entsprechend seiner Sat-

zung unterstützen und fördern, 
c) Ortsgemeinden mit Namen „Buchholz“, Städte, Gemeinden, Landkreise der Region Berlin-Brandenburg. 

(2) Ehrenmitglieder können einstimmig durch den Vorstand oder auf Vorschlag des Vorstandes durch Zweidrittel-Mehrheit ernannt bzw. aufge-
nommen werden. Sie sind natürliche oder juristische Personen, die sich um die Vereinsziele besonders verdient gemacht haben. Sie besitzen in 
Mitgliederversammlungen Stimmrecht. Die Zahlung des Mitgliedsbeitrages wird ihnen freigestellt. 

 

§ 4 Aufnahme 
Interessenten auf Mitgliedschaft im Bürgerverein Französisch Buchholz können die Aufnahme beim Vorstand mündlich oder schriftlich beantragen. 
Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 
 

§ 5 Mitgliedsbeitrag 
Die Mitgliedsbeiträge werden jährlich von der Mitgliederversammlung in einer Beitragsordnung festgelegt. Der Beitrag ist bis zum 31. März des 
laufenden Geschäftsjahres auf das Konto des Vereins zu überweisen bzw. beim Schatzmeister gegen Quittung einzuzahlen. 
 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft endet 

a) durch Austritt, der schriftlich dem Vorstand gegenüber zu erklären ist, 
b) durch Tod, 
c) durch Ausschluss. 

(2) Über den Ausschluss beschließt der Vorstand, nachdem dem Mitglied ausreichend Gelegenheit zur Rechtfertigung gegeben worden ist. Gegen 
diesen Beschluss ist Einspruch innerhalb eines Monats durch eine schriftliche Erklärung zulässig. Über den Einspruch entscheidet der Vorstand. 
Die o.g. Frist von einem Monat rechnet ab Bekanntgabe der Entscheidung an das betreffende Mitglied. Seine Rechte und Pflichten ruhen bis zu 
einer endgültigen Entscheidung. 

 

§ 7 Organe des Vereins 
Die Organe des Vereins sind: 
a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand 
c) die Ausschüsse 
 

§ 8 Mitgliederversammlung 
(1) Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind: 

a) Wahl des Vorstandes 
b) Entgegennahme des Geschäftsberichts 
c) Abnahme der Jahresabrechnung, Entlastungserteilung, Festsetzung der Beiträge und Wahl von zwei Kassenprüfern 
d) Ausschluss von Mitgliedern 
e) Behandlung von Anträgen zur Arbeit des Vereins 
f) Beschlussfassung über Satzungsänderungen 
g) Beschlussfassung über Auflösung des Vereins 

(2) Die Mitgliederversammlung wird von dem Vorstand jährlich mindestens einmal einberufen. Außerordentliche Mitgliederversammlungen sollen 
auf schriftlichen Antrag von mindestens 10 v.H. der Mitglieder stattfinden. Die Einladungen zu den Mitgliederversammlungen ergehen schrift-
lich mindestens vier Wochen vorher unter Angabe der Tagesordnung. 

(3) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder, sofern durch 
Statut und Gesetz nichts Anderes bestimmt wird. 

(4) Die Versammlung wird von dem Vorsitzenden oder einem Vorstandsmitglied geleitet. Über den Verlauf der Versammlung ist eine Niederschrift 
anzufertigen. Diese ist vom Versammlungsleiter und vom Schriftführer zu unterzeichnen. 
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§ 9 Stimmrecht 
Jedes Mitglied des Vereins hat entsprechend § 3 der Satzung eine Stimme. 
 

§ 10 Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus: 

a) Vorsitzende(r) 
b) 1. Stellvertreter(in) 
c) 2. Stellvertreter(in) 
d) Schatzmeister(in) 
e) Schriftführer(in) 
f) Beisitzer(in) 

(2) Die Anzahl der Beisitzer ist unbestimmt. 
(3) Jeweils zwei Vorstandsmitglieder, von denen eins der Vorsitzende oder ein stellvertretender Vorsitzender sein muss, vertreten den Verein 

gerichtlich und außergerichtlich. 
(4) Scheidet ein Vorstandsmitglied während des Geschäftsjahres aus oder ist dauernd verhindert, so kann der Vorstand bis zur nächsten Mitglie-

derversammlung ein Ersatzmitglied kooptieren, dessen Name in der nächsten Mitgliederversammlung bekanntzugeben ist. Das kooptierte Mit-
glied ist berechtigt, den Verein im Rechtsverkehr zu vertreten. 

(5) Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Geschäftsjahren gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig. Der Vor-
stand führt die Geschäfte. Er entscheidet in allen Angelegenheiten, die nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten sind oder die in Mitglie-
derversammlungen entschieden werden sollten. 

(6) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
 

§ 11 Ausschüsse 
Der Vorstand kann für bestimmte Arbeitsgebiete des Vereins Ausschüsse einsetzen. Die Ausschüsse können jederzeit vom Vorstand wieder abbe-
rufen werden. 
 

§ 12 Geschäftsjahr 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§ 13 Satzungsänderung 
Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von mindestens Dreiviertel der erschienenen Mitglieder. 
 

§ 14 Auflösung des Vereins 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck besonders einberufenen Mitgliederversammlung mit Zweidrittel-Mehrheit aller 

Mitglieder beschlossen werden. 
(2) Im Falle der Beschlussunfähigkeit ist innerhalb von acht Wochen eine neue Mitgliederversammlung vorschriftsmäßig mit derselben Tagesord-

nung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder die Auflösung mit einfacher Mehrheit der Anwesenden 
beschließen kann. 

(3) Im Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen an das Bezirksamt Pankow von Berlin, das 
es unmittelbar und ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden hat. 

 
Beitragsordnung 
 

§ 1 Höhe der Beiträge 
(1) Der jährliche Mitgliedsbeitrag für natürliche und juristische Personen ist der folgenden Tabelle zu entnehmen. 

Status Jahresmindestbeitrag in EURO 
a) Natürliche Personen 30,00 
b) Jugendliche von 14 bis 18 Jahren 1,00 
c) Juristische Personen 100,00 

(2) Familienangehörige eines den vollen Beitrag zahlenden Mitglieds können für zwei Jahre zum halbierten Mitgliedsbeitrag beitreten. Danach gilt 
der volle Mitgliedsbeitrag. Die unter Absatz 1 lit. b Genannten sind davon ausgenommen. 

(3) Auf Antrag kann ein von den vorgenannten Mindestbeiträgen abweichender Beitrag per Vorstandsbeschluss festgelegt werden. 
(4) Sollte sich der Status eines Mitgliedes (s. Tabelle) ändern, so hat dieses Mitglied dies dem Vorstand mitzuteilen. Jugendliche, die das 18. Le-

bensjahr erreichen, zahlen automatisch den vollen Mitgliedsbeitrag. Die Umgruppierung in den neuen Mitgliedsstatus wird für das folgende 
Kalenderjahr wirksam. 

(5) Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 
 

§ 2 Fälligkeit, Zahlungsweise 
(1) Der Mitgliedsbeitrag wird jeweils zum 31. März bzw. mit der Annahme des Aufnahmeantrags fällig. 
(2) Der Beitrag wird nach Einverständnis des Mitgliedes (Einzugsermächtigung) per Lastschrift eingezogen oder vom Mitglied per Überweisung auf 

das aktuelle Konto des Vereins gezahlt. Hierbei sind jeweils der Name und die Mitgliedsnummer anzugeben. 
(3) Alternativ zu Absatz 2 kann eine Barzahlung auch an den Schatzmeister erfolgen. 
(4) Bei erteilter Einzugsermächtigung ist durch das Mitglied die Änderung der Bankverbindung dem Vorstand unverzüglich mitzuteilen. 
(5) Die Gebühren für Rückbuchungen trägt das Mitglied. 
(6) Kommt ein Mitglied mit der Bezahlung des Mitgliedsbeitrages in Verzug, so erfolgt eine schriftliche Mahnung mit Fristsetzung. 
(7) Ist nach wiederholter Mahnung (Zweitmahnung) kein fristgerechter Zahlungseingang zu verzeichnen, hat der Vorstand das Recht, das Mitglied 

auszuschließen. 
(8) Beitragsrückstände haben zur Folge, dass das Mitglied bei Mitgliederversammlungen nicht stimmberechtigt ist. 
(9) Beitragsrückstände sind Verbindlichkeiten gegenüber dem Verein und einschließlich der entstehenden Gebühren einklagbar. 
 

§ 3 Inkrafttreten 
Diese Beitragsordnung tritt mit ihrer Beschlussfassung am 8. August 2012 in Kraft. 
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